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Fortbildung

Suchtmedizinische
Grundversorgung
Baustein I mit V (50 Fortbildungsstunden) ge-
mäß dem Curriculum „Suchtmedizinische 
Grundversorgung“ der Bundesärztekammer 
(1999) www.bundesaerztekammer.de/down
loads/_muster-_kursbuch_suchtmedgv.pdf.
Diese Fortbildungen sind anrechnungsfähig auf 
den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Suchtme-
dizinische Grundversorgung“ nach der Wei-
terbildungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 
23.4.2005 bzw. des Qualifikationsnachweises 
„Suchtmedizinische Grundversorgung“ nach
§ 3 a der Weiterbildungsordnung für die Ärzte 
Bayerns (sofern die 50-stündige Fortbildung 
vor dem 31.12.2005 begonnen wurde).
Zielgruppe: An suchtmedizinischer Qualifizie-
rung interessierte Ärztinnen und Ärzte.
Lernziele/Themen/Inhalte: Erwerb von 
Kenntnissen und Fähigkeiten gemäß oben ge-
nannten Curriculum sowie oben genannter Zu-
satzbezeichnung „Suchtmedizinische Grund-
versorgung“ bzw. des Qualifikationsnachweises 
„Suchtmedizinische Grundversorgung“.
Programm/Information: BLÄK, Marlen Be-
gic, Mühlbaurstr. 16, 81677 München, Tel. 089 
4147-337 oder -121, Fax 089 4147-831, E-Mail: 
suchtmedizin@blaek.de
Hinweis: Die Bausteine können in beliebiger 
Reihenfolge absolviert werden. Die BLÄK emp-
fiehlt jedoch, mit Baustein I (Grundlagen) zu 
beginnen. 
Vor dem 31.12.2005 begonnene Weiterbil-
dungsgänge für den Qualifikationsnachweis 
„Suchtmedizin“ gemäß § 3 a der Weiterbil-
dungsordnung für die Ärzte Bayerns (veröffent-
licht im Bayerischen Ärzteblatt 8/1999) können 
nach den bisherigen Bestimmungen abge-
schlossen werden. Bitte beachten Sie bei Ihrer 
Anmeldung, dass zum einen am 1.8.2004 eine 
neue Weiterbildungsordnung in Kraft getreten 
ist, zum anderen der 59. Bayerische Ärztetag 
am 23.4.2005 die Einführung der Zusatzweiter-
bildung „Suchtmedizinische Grundversorgung“ 
beschlossen hat. Diese Änderung der Weiter-
bildungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 
23.4.2005 trat am 1.7.2005 in Kraft. Weitere 
Informationen sind auch im Internet unter www.
blaek.de verfügbar.
Teilnahmegebühr: Baustein I – 50 €, Baustein 
II bis V je 150 € (inkl. Arbeitsmaterialien, Imbiss 
und Pausengetränke).

stoffarten, Injektionstechniken, Impfabstände, 
Verhalten bei unvollständigem Impfschutz, 
Praktische Voraussetzungen und Handling von 
Impfungen (Ausstattung des Kühlschrankes, 
Kühltemperaturkontrolle, Kühlkette, Dokumen-
tation), Standardimpfungen bei Kindern und Er-
wachsenen: Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, 
HiB, Pertussis, Masern, Mumps, Röteln, Vari-
zellen, Hepatitis B, Pneumokokken, Meningo-
kokken, Indikationsimpfungen: Impfungen bei 
chronischen Erkrankungen, Individualschutz, 
Schutz Dritter, Impfungen während Gravidität; 
neue Standardimpfung gegen HPV aus gynä-
kologischer Sicht, Reiseimpfungen, Berufs-
bedingte Impfungen (Arbeitsmedizin), Öffent-
lich diskutierte Impfereignisse, Finanzierung 
und Abrechnung von Impfleistungen, recht-
liche Grundlagen (Rechtsfragen beim Impfen, 
Impfausweis, öffentlich empfohlene Impfungen, 
Meldungen, Haftungsfragen, Impfkomplikatio-
nen), Impfmanagement in der Praxis.
Programm/Information: BLÄK, Marion Meix-
ner, Mühlbaurstr. 16, 81677 München, Tel. 089 
4147-461 oder -121, Fax 089 4147-831, E-Mail: 
seminare@blaek.de
Hinweis: Am 1. August 2004 trat die Weiter-
bildungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 
24. April 2004 in Kraft, die die bisherige Wei-
terbildungsordnung für die Ärzte Bayerns von 
1993 ablöst. Damit entfallen die „zusätzlichen 
Qualifikationen“ nach § 3 a der alten Weiterbil-
dungsordnung, somit auch der darauf fußende 
Qualifikationsnachweis „Schutzimpfungen“.
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis zu den 
Fachgebietsgrenzen in Bezug auf Impftätigkeit: 
Nachdem ein Facharzt, sofern er seine Fach-
arztbezeichnung führt, seine ärztliche Tätigkeit 
grundsätzlich auf sein Gebiet zu beschränken 
hat, muss er, falls für ihn das Impfen gebietsfremd 
ist, die Entscheidung, Impfungen im unaufschieb-
baren Einzelfall durchzuführen, sorgfältig treffen. 
Dies gilt selbstverständlich auch für einen Fach-
arzt, dessen Gebiet das Impfen umfasst, in Be-
zug auf die Entscheidung, Impfungen im Einzel-
fall oder generell anzubieten und durchzuführen. 
Teilnahmegebühr: 200 € (inkl. Arbeitsmateri-
alien, Imbiss und Pausengetränke).
Anmeldung: Online-Anmeldung über www.
blaek.de/online/fortbildungskalender. Nicht bei 
der BLÄK gemeldete Ärztinnen und Ärzte bit-
ten wir, eine Kopie ihrer Approbation und gege-
benenfalls Promotion sowie eventuell weitere 
akademische Titel der Anmeldung beizufügen. 
Die Vergabe der Seminarplätze richtet sich 
nach dem Datum des Anmeldeeingangs. 

Anmeldung: Online-Anmeldung über www.
blaek.de/online/fortbildungskalender. Nicht bei 
der BLÄK gemeldete Ärztinnen und Ärzte bit-
ten wir, eine Kopie ihrer Approbation und gege-
benenfalls Promotion sowie eventuell weitere 
akademische Titel der Anmeldung beizufügen.

Transfusionsbeauftragter/
Transfusionsverantwortlicher
Zielgruppe: Fachärztinnen und Fachärzte, die 
die Qualifikation erwerben wollen, damit sie die 
Tätigkeit des Transfusionsbeauftragten/Trans-
fusionsverantwortlichen ausüben dürfen.
Teilnahmevoraussetzungen: Nach den no-
vellierten Hämotherapie-Richtlinien 2005 mit 
Richtlinienanpassung 2010.

Modifiziert von Prof. Dr. R. Zimmermann (6/2007)
nach Dr. F. Bäsler, BÄK.
1) alternativ Facharzt für Transfusionsmedizin oder 

(Facharzt) mit Zusatzbezeichnung Bluttrans-
fusionswesen

2) alternativ Facharzt für Laboratoriumsmedizin
3) alternativ Ausübung der Funktion seit 31.12.1993
4) die Verpflichtung zum Seminar entfällt, falls aus-

schließlich Immunglobuline zur passiven Immuni-
sierung eingesetzt werden (zum Beispiel Tetanus-
Hyperimmunglobulin oder Rhesusprophylaxe)

Weitere Informationen zu den aktuellen Hämothera-
pie-Richtlinien erhalten Sie über www.bundesaerzte
kammer.de

Lernziele/Themen/Inhalte: Erwerb von Kennt-
nissen und Fähigkeiten gemäß den Richtlinien 
zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen 
und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämo-
therapie). Aufgestellt gemäß Transfusionsgesetz 
von der Bundesärztekammer im Einvernehmen 
mit dem Paul-Ehrlich-Institut (Novellierung 
2005/2007 mit Richtlinienanpassung 2010).
Kursinhalt entspricht dem 16-stündigen Curri-
culum der Bundesärztekammer.
Programm/Information: BLÄK, Angelika 
Eschrich, Mühlbaurstr. 16, 81677 München, 
Tel. 089 4147-248 oder -121, Fax 089 4147-280,
E-Mail: haemotherapie-richtlinie@blaek.de

Transfusions-Verantwort-
licher (Plasmaderivate)

Kurs (8 h)
[Seminar A] 1) 4)

Transfusions-
Verantwortlicher 
(Plasmaderivate und
Blutkomponenten)

Facharzt 1)

+ Kurs (16 h)
[Seminar A+B]
+ Hospitation
(2 Wochen)

Transfusions-
Verantwortlicher
(Nur weniger als 50 EK
unter den Bedingungen von 
Abschnitt 1.6.2.1)

Facharzt 1)

+ Kurs (16 h)
[Seminar A+B]

Transfusions-Beauftragter 
(Plasmaderivate und
Blutkomponenten)

Facharzt 1)

+ Kurs (16 h)
[Seminar A+B]

Transfusions-Beauftragter
(Plasmaderivate)

Kurs (8 h)
[Seminar A] 1) 4)

Leitung Blutdepot ohne 
Blutgruppenserologisches 
Laboratorium

Facharzt 1) 2) 3)

+ Kurs (16 h)
[Seminar A+B]
+ Hospitation
(2 Wochen)

Leitung Blutgruppensero-
logisches Laboratorium

Facharzt 1) 2) 3)

+ Weiterbildung
(6 Monate)

37. GHA-Symposium
am 16./17. Juni 2012 in Baierbrunn bei München

Veranstalter: Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin e. V.  (GHA)

Thema: „Novellierung der Ärztlichen Approbationsordnung – Fokus Allgemeinmedizin“

Ort: Stiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT!, Wolfratshauser Str. 9, 82065 Baierbrunn bei München

Teilnahmegebühr: 60 Euro – für GHA-Mitglieder kostenfrei – Begrenzte Teilnehmerzahl

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.gha-info.de/veranstaltungen.html

Näheres dazu siehe auch Seite 294.




